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Errichtung eines Einzelhauses mit bis zu 4 Wohneinheiten anstatt eines 

Vierspänners 

Erforderliche Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zur 

Verwirklichung dieser alternativen Planungsvariante werden nach den Vorschriften 

des § 246 e BauGB (Bauturbo) zugesichert. 

 


